
Mandanten-Information:  
Die steuerliche Behandlung von Kryptowährungen im 
Privat- und im Betriebsvermögen 

Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant, 

anfangs noch als Spielgeld belächelt, sind digitale Zah-
lungsmittel längst zu einer begehrten und zugleich 
hochspekulativen Investitionsmöglichkeit geworden. 
Heutzutage kann man an unterschiedlichen Börsen mit 
Kryptowährungen handeln und in einigen Geschäften 
sogar mit ihnen bezahlen. Die großen Preisschwankun-
gen haben auch professionelle Händler angelockt. Für 
viele Anleger hat sich das Risiko der vergangenen Jahre 

gelohnt und sie konnten erhebliche Gewinne - teils steu-
erfrei - realisieren.  

Aus diesem Grund hatte das Bundesfinanzministerium 
(BMF) bereits im Februar 2018 ein Schreiben zur um-
satzsteuerlichen und im Mai 2022 zur ertragsteuerli-
chen Behandlung von Kryptowährungen veröffent-
licht. Letzteres wurde im März 2025 aktualisiert und ins-
besondere um weitreichende Steuererklärungs-, Auf-
zeichnungs- und Mitwirkungspflichten ergänzt.  

Hinweis: Kryptowährungen sind also auch in den Fi-
nanzbehörden im Mainstream angekommen. Als An-
leger sind Sie daher gut beraten, Ihre Transaktionen 
lückenlos zu dokumentieren und offenzulegen. 

1 Was sind Kryptowährungen? 

Als Kryptowährungen bezeichnet man kryptografische 
Coins, die direkt als Zahlungsmittel genutzt werden 
können. Diesen gegenüber stehen andere Token und 
Assets, die eher in den Bereich der Beteiligungen und 
Anlagen eingeordnet werden. Dabei kann es sich um 
fast alles handeln, also auch um Immobilien, Unterneh-
mensbeteiligungen oder sog. Non-Fungible Token, also 
nichtaustauschbare oder -kopierbare, digital verschlüs-
selte Objekte wie digitale Kunstwerke.  
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Durch eine Tokenisierung wird eine Information digitali-
siert und auf einer sog. Blockchain dezentral gespei-
chert. Sie kann damit einem Eigentümer öffentlich oder 
anonym zugewiesen werden. Hinsichtlich der Kryp-
towährungen wird die Blockchain genutzt, um Geld-
transaktionen zu verwalten und einsehbar zu machen.  

Mittlerweile gibt es weltweit über 10.000 unterschiedliche 
Kryptowährungen. Die bekanntesten sind: 

Binance Coin Bitcoin Cardano  
Chainlink  Dogecoin Ethereum 
Polkadot  Ripple Solana 
Tether  Uniswap USD Coin 

Weiterhin finden regelmäßig sog. Initial Coin Offerings 
statt, bei denen neue Währungen geschaffen und Coins 
an die Teilnehmer ausgegeben werden.  

1.1 Was sind die häufigsten 
Investitionsformen? 

Die Geschichte des Bitcoin begann mit dem ersten Mi-
ning-Prozess. Da virtuelle Währungen nicht von Noten-
banken herausgegeben werden, erzeugen („schürfen“) 
die Miner die Coins selbst: Sie stellen ihre Rechenleis-
tung zur Verfügung, damit ein neuer Coin hergestellt 
oder eine Transaktion validiert und in die Blockchain 
aufgenommen werden kann. Das klassische Prinzip des 
sog. Proof of Work ist die Validierung mittels Rechenleis-
tung, überwiegend mittels Grafikkarten. Der Schürfer 
bekommt eine Entlohnung (sog. Reward) in Form von 
Coins, deren Höhe sich danach richtet, wie viel Rechen-
kapazität er zur Verfügung gestellt hat. 

Beim sog. Staking hält man virtuelles Guthaben in sei-
ner digitalen Brieftasche (sog. Wallet) eine Zeit lang ein-
gefroren, um dadurch die Sicherheit und den Betrieb ei-
nes Blockchain-Netzwerks zu unterstützen (sog. Proof of 
Stake). Hierfür bekommt man eine Entlohnung in dersel-
ben oder einer anderen Kryptowährung. Staking ist die 
ressourcenschonendere Alternative zum Mining.  

Beim sog. Trading, also dem Handel mit Kryptowährun-
gen über spezielle Plattformen, geht es darum, Coins zu 
kaufen und dergestalt von den Kursschwankungen zu 
profitieren, dass man sie mit Gewinn verkaufen kann.  

Beim sog. Lending überlässt der Eigentümer seine 
Coins für eine bestimmte oder unbestimmte Zeit entwe-
der einem Händler auf einer Börse oder der Börse 
selbst, damit diese das Verleihen übernimmt. Dafür er-
hält er zumeist weitere Coins als „Zinsen“, manchmal 
aber auch Euro oder US-Dollar. 

Hinweis: Investieren Sie in Kryptowährungen wie 
oben beschrieben, gibt es zweierlei Vorgänge, die 
Einkommensteuer auslösen können:  

 einerseits der Verkauf von Coins und damit der
Veräußerungsgewinn (z.B. beim Trading),

 andererseits das Generieren von Coins und
damit der Erlös, den Sie für das Mining, Staking
oder Lending erhalten.

Nach Auffassung des BMF liegt im Fall des Generie-
rens nämlich eine Anschaffung vor und die erhalte-
nen Coins stellen eine Gegenleistung für eine Leis-
tung dar (z.B. für die Bereitstellung von Rechenleis-
tung). Damit ist sowohl der Zufluss als auch die Ver-
äußerung mit Gewinn steuerpflichtig.  

1.2 Als was gelten Kryptowährungen 
steuerlich? 

In Deutschland gelten Kryptowährungen als materielle, 
nichtabnutzbare Wirtschaftsgüter. Sie können über die 
Marktpreise bewertet werden. Neuerdings akzeptieren 
die Finanzämter - sowohl im Betriebs- als auch im Pri-
vatvermögen - auch die Bewertung mit dem Tageskurs 
der Währung, solange eine gleichmäßige Wertermittlung 
gewährleistet ist. Zugrunde gelegt werden dürfen insbe-
sondere die folgenden Kurse: 

 Tagesdurchschnittskurs: Durchschnitt aller Marktkur-
se eines Kryptowerts einer Kursquelle eines Kursta-
ges

 Tageszeitkurs: Marktkurs eines Kryptowerts einer
Kursquelle zu einem gleichbleibenden Tageszeit-
punkt

 Tagesschlusskurs: letzter Marktkurs eines Krypto-
werts einer Kursquelle eines Kalendertages

Hinweis: Die Möglichkeit, Tageskurse anzusetzen,
ist eine erhebliche Erleichterung, denn sie entlastet
Sie als Anleger von der aufwendigen Ermittlung kon-
kreter Kurswerte zu bestimmten Zeitpunkten.

2 Die Besteuerung von Krypto-
währungen im Privatvermögen 

Einkünfte, die Sie privat mit Kryptowährungen erzielen, 
gelten steuerlich als sonstige Einkünfte: entweder als 
Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften oder 
als Einkünfte aus Leistungen. Diese sind mit dem per-
sönlichen Einkommensteuersatz (zwischen 0 % und 
45 %) zu versteuern. Zudem kann eine Belastung mit 
dem Solidaritätszuschlag von 5,5 % und der Kirchen-
steuer von 8 % oder 9 % hinzukommen. 

2.1 Trading 

Am einfachsten nachzuvollziehen ist die steuerliche 
Würdigung des Trading. Entscheidend ist hier die Lauf-
zeit: Vergeht zwischen dem Kauf und dem Verkauf eines 
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Coin kein ganzes Jahr, so ist der Verkaufsgewinn als 
Einkünfte aus privatem Veräußerungsgeschäft ein-
kommensteuerpflichtig (nicht als Kapitaleinkünfte!) und 
in der Anlage SO zu erklären. Allerdings gibt es hier eine 
Freigrenze von 1.000 € pro Jahr. Wird diese Grenze 
erreicht, ist der Gesamtbetrag steuerpflichtig, nicht bloß 
der übersteigende Betrag. Bis zu einem Gesamtvolumen
bis einschließlich 999,99 € bleibt dagegen alles steuer-
frei. 

Hinweis: Wollen Sie berechnen, ob Sie die Frei-
grenze erreicht haben, müssen Sie nicht nur die Ein-
künfte aus der Veräußerung von Kryptowährungen 
einbeziehen, sondern auch Einkünfte aus dem Ver-
kauf weiterer „anderer Wirtschaftsgüter“ (z.B. von 
Kunstgegenständen). 

Hält man einen Betrag länger als ein Jahr (sog. Spe-
kulationsfrist), ist der Gewinn aus der Veräußerung 
vollständig steuerfrei und muss auch nicht in der priva-
ten Einkommensteuererklärung aufgeführt werden. Bei 
größeren Veräußerungen (z.B. ab 50.000 €) kann man 
den Gewinn zur Sicherheit bzw. zur Dokumentation frei-
willig angeben.  

Verluste aus dem Verkauf von Kryptowährungen kön-
nen grundsätzlich nur mit Gewinnen aus anderen priva-
ten Veräußerungsgeschäften verrechnet werden. Sollte 
dies nicht möglich sein, kann der Verlust in das vorheri-
ge Kalenderjahr zurückgetragen werden.  

Bei der Bewertung von Kryptowährungen kann anstelle 
der Einzelbewertung vereinfachend die sog. Fifo-
Methode (first in, first out) herangezogen werden. Hier-
bei wird angenommen, dass die älteste Einheit einer 
Kryptowährung auch diejenige ist, die zuerst verkauft 
wird. Für den Anschaffungszeitpunkt können Sie sich auf 
die Daten in Ihrer Wallet beziehen.  

Darüber hinaus kann für die Wertermittlung auch die 
sog. Durchschnittswertmethode angewendet werden. 
In diesem Fall werden zum Beispiel abgehende Kryp-
towährungen mit dem Durchschnittwert der gesamten 
Art einer Währung in einem Wallet bewertet.  

Hinweis: Zwischen diesen beiden Bewertungsme-
thoden können Sie frei wählen. Haben Sie sich je-
doch einmal für eine Methode entschieden, müssen 
Sie diese auf jede Wallet anwenden und bis zur voll-
ständigen Veräußerung der Einheiten einer virtuellen 
Währung in dieser Wallet beibehalten.  

2.2 Mining 

Das sog. Solo Mining wird die Finanzverwaltung kaum 
noch der privaten Sphäre zuordnen, weil es eine im-
mense Rechenkapazität sowie hohe Investitionskosten 
erfordert und sehr viel Strom verbraucht.  

Schließen sich dagegen mehrere Miner zusammen, stel-
len dem Netzwerk gemeinsam ihre Rechenleistung zur 
Verfügung und teilen sich den Reward, spricht man von 
einem sog. Mining Pool. Das Pool Mining kann - ab-
hängig vom Umfang und der Intensität - als private oder 
als gewerbliche Tätigkeit eingestuft werden.  

Darüber hinaus gibt es Dienstleister, die Anlegern ganze 
Serverfarmen mit extrem hohen Rechenkapazitäten zur 
Verfügung stellen, damit sie möglichst schnell möglichst 
viele Coins schürfen können. Dieses sog. Cloud Mining 
gilt aufgrund des Dienstleistungsvertrags immer als pri-
vate Vermögensverwaltung. 

Nur wenn sich Ihre Schürfaktivitäten in Grenzen halten, 
werden diese der Sphäre der privaten Vermögensver-
waltung zugeordnet. Dann handelt es sich bei den Er-
trägen aus dem Mining - also der Entlohnung für das 
Zurverfügungstellen der Rechenkapazität - um Einkünf-
te aus Leistungen. Diese müssen Sie in der Anlage SO 
erklären und sie unterliegen, sofern sie die Freigrenze 
von 256 € pro Jahr erreichen, komplett Ihrem persönli-
chen Steuersatz.  

Die im Wege des Mining erlangten neuen Währungsein-
heiten können dabei mit dem Marktkurs im Anschaf-
fungszeitpunkt angesetzt werden.  

Hinweis: Als Marktkurs können Sie den Kurs einer 
Handelsplattform (z.B. Börse Stuttgart Digital 
Exchange) oder einer webbasierten Liste (z.B. 
www.coingecko.com) zugrunde legen. Vereinfa-
chend dürfen Sie alternativ auch den Tageskurs an-
setzen (siehe Punkt 1.2). 

Ihre Ausgaben für die Anschaffung von Soft- und Hard-
ware können Sie über drei Jahre ab dem Anschaffungs-
zeitpunkt absetzen. Auch Ihre Stromkosten können Sie 
als Werbungskosten in Ihrer Steuererklärung angeben, 
sofern diese mit den Einkünften zusammenhängen.  

Bei einer späteren Veräußerung der geschürften Coins 
geht das BMF davon aus, dass der Verkaufsgewinn 
erst dann steuerfrei ist, wenn seit der Erzeugung und 
somit der Anschaffung der Coins mehr als ein Jahr 
vergangen ist. Veräußerungsverluste können nur in-
nerhalb eines Jahres realisiert, also mit entsprechenden 
Gewinnen verrechnet werden. Danach sind die Gewinne 
steuerfrei und die Verluste unbeachtlich.  

2.3 Staking 

Bei Erträgen aus Staking - also den Rewards, die man 
für das Halten von virtuellem Guthaben bekommt - han-
delt es sich steuerlich ebenfalls um Einkünfte aus Leis-
tungen. Diese sind in der Anlage SO zu erklären und 
unterliegen bei Erreichen der Freigrenze von 256 € pro 
Jahr komplett dem persönlichen Steuersatz. 
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Bei der Werterfassung ist darauf zu achten, dass der 
Kurs für jede einzelne Gutschrift bekannt ist. Dieser dürf-
te bei den meisten Plattformen ohnehin automatisch mit 
ausgegeben werden.  

Beim Staking können grundsätzlich alle Ausgaben als 
Werbungskosten geltend gemacht werden, die in die-
sem Zusammenhang entstanden sind. Dazu gehören 
beispielsweise auch Schuldzinsen zur Finanzierung, 
wenn ein Darlehen aufgenommen wurde. 

Die Spekulationsfrist für Coins, die man zwecks Sta-
king einfriert, beträgt ebenfalls ein Jahr zwischen An-
schaffung und Veräußerung. Danach ist der Gewinn 
aus der Veräußerung einkommensteuerfrei. 

2.4 Lending 

Erträge aus Lending - also die Coins, die man als Ent-
lohnung für das Verleihen erhält - sind als Einkünfte 
aus Leistungen zu versteuern. Sie unterliegen bei Er-
reichen der Freigrenze von 256 € pro Jahr komplett 
dem persönlichen Steuersatz. (Trotz der Ähnlichkeit mit 
der Verzinsung bei einem Darlehen handelt es sich bei 
der Gegenleistung für das Lending um ein Wirtschafts-
gut und nicht um Kapitaleinkünfte). 

Alle Ausgaben, die zur Erzielung der Einkünfte aufge-
wendet wurden, können als Werbungskosten gegenge-
rechnet werden. 

Auch beim Lending muss zwischen Anschaffung und 
Veräußerung nur ein Jahr vergangen sein, damit die 
Steuerfreiheit der Veräußerungsgewinne greift. 

2.5 Sonderfall Airdrop 

Bei einem sog. Airdrop werden Einheiten einer virtuellen 
Währung im Rahmen der Markteinführung oder einer 
Marketingaktion unentgeltlich verteilt. Unter Umständen 
kann man nur teilnehmen, wenn man vorher seine per-
sönlichen Daten angegeben hat. Für die steuerliche Be-
handlung des Airdrop im Privatvermögen muss genau 
geprüft werden, ob und welche Angaben man gemacht 
hat. Dabei sind zwei Fälle zu unterscheiden: 

Im ersten Fall bekommt man die neuen Coins ohne ei-
genes Zutun in seine Wallet. In diesem Fall ist der 
Sachverhalt steuerlich unerheblich.  

Im zweiten Fall muss der Nutzer persönliche Daten hin-
terlegen, um teilnehmen zu können (z.B. seine E-Mail-
Adresse, sein Geburtsdatum oder weitere Kontaktda-
ten). Hier handelt er aktiv und erhält eine Gegenleistung 
für sein Tun. Folglich muss er den Airdrop in der Anlage 
SO als Leistung (Sachleistung) erklären und den Wert 
mit dem Marktkurs im Zeitpunkt des Zuflusses ansetzen. 

Bei Erreichen der Freigrenze von 256 € pro Jahr muss 
er ihn mit seinem persönlichen Steuersatz versteuern. 
Bei steuerpflichtigen Airdrops kann man eventuelle 
Werbungskosten gegenrechnen. 

Entgegen der herrschenden Meinung geht das BMF bei 
steuerpflichtigen Airdrops von einer Anschaffung aus 
und hält den Verkaufsgewinn erst für steuerfrei, wenn 
seit der Anschaffung mehr als ein Jahr vergangen ist. 

2.6 Sonderfall Fork 

Viele der heute bekannten Kryptowährungen sind nach 
einem sog. Fork (Gabelung oder Aufspaltung) aus dem 
Bitcoin entstanden. Forks finden zumeist dann statt, 
wenn sich die Entwickler oder Miner über den weiteren 
Weg einer Währung uneins sind. Dann gibt es eine Auf-
spaltung, von der in gewisser Weise auch der Investor 
profitiert, weil er nach einem Fork meist zumindest einen 
weiteren Coin in seiner Wallet hat. 

Bei einem sog. Hard Fork entsteht eine neue Währung, 
da die Änderungen in der Blockchain nicht abwärtskom-
patibel sind. Dies passierte zum Beispiel 2017 bei Bit-
coin und Bitcoin Cash. Daneben gibt es den sog. Soft 
Fork, bei dem die Währung als solche auch nach der 
Änderung in der Blockchain erhalten bleibt. Bei bekann-
ten Soft Forks wurde beispielsweise die Validierung der 
Signaturen überarbeitet oder die Formatierung der Wal-
let-Adressen geändert.  

Grundsätzlich gelten die neuen Coins, die man bei ei-
nem Hard Fork im Privatvermögen erhält, nicht als 
steuerpflichtige Einkünfte.  

Ferner greift in diesem Fall die sog. Fußstapfentheorie. 
Das bedeutet, dass bei einem Coin, bei dem die einjäh-
rige Spekulationsfrist schon abgelaufen ist, die Veräu-
ßerung sofort steuerfrei möglich ist. Ist die Frist noch 
nicht abgelaufen, dann läuft sie in dem Zeitpunkt ab, in 
dem sie ohne Fork abgelaufen wäre.  

3 Die Dokumentation von Trans-
aktionen im Privatvermögen 

Bei Transaktionen mit Kryptowährungen im Privatver-
mögen haben Sie grundsätzlich vereinfachte Auf-
zeichnungs- und Mitwirkungspflichten. Aber: Kom-
men Sie diesen nicht nach, kann das Finanzamt die Be-
steuerungsgrundlagen schätzen! 

Die Mitteilung des sog. Public Key, mit dem die in der 
Blockchain dokumentierten Informationen einsehbar 
werden, entbindet Sie zwar nicht von ergänzenden An-
gaben. Sie sollten den Schlüssel trotzdem offenlegen, 
damit die Finanzbehörde die Richtigkeit und Vollständig-
keit Ihrer Angaben überprüfen kann.  
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Außerdem sollten Sie, auch wenn Sie nicht müssen, re-
gelmäßig Transaktionsübersichten speichern und auf-
bewahren. Diese enthalten u.a. die Anschaffungs- und 
Veräußerungszeitpunkte sowie die korrespondierenden 
Kurswerte der gehandelten Kryptowährungen. Sie kön-
nen bei den Handelsplattformen und Wallet-Anbietern 
teils nur zeitlich beschränkt abgerufen werden, so dass
Sie auf einen rechtzeitigen Abruf achten sollten. 

Hinweis: Beträgt die Summe Ihrer Überschussein-
künfte - hierzu zählen zum Beispiel auch Einkünfte 
aus Vermietung und Verpachtung - mehr als 
500.000 € im Kalenderjahr (ab 2027: 750.000 €), 
müssen Sie Ihre Aufzeichnungen und Unterlagen 
sechs Jahre lang aufbewahren. 

Zur Dokumentation werden im privaten Bereich zwar 
auch einfache strukturierte Auflistungen oder Tabel-
len anerkannt (siehe unten). Mit zunehmender Techni-
sierung verlieren händisch gepflegte Tabellen aber im-
mer mehr an Bedeutung. Gerade im Bereich des auto-
matisierten Trading gerät man damit schnell an seine 
Grenzen. Und auch die Fülle der einzureichenden Daten 
macht den Einsatz einer spezialisierten Software immer 
attraktiver.  

Die Finanzverwaltung sieht in ihrem neuen Schreiben 
daher automatisierte Steuerreports als zentrales Do-
kumentationsmittel an, die Sie entweder von den Kryp-
tobörsen selbst oder von privatwirtschaftlichen Software-
Anbietern beziehen können. In den Reports werden die 
Daten aus den Börsen - basierend auf den Transakti-
onsübersichten - für steuerliche Zwecke ausgewertet. 
Sie ähneln den Steuerbescheinigungen von Kreditinstitu-
ten. Das Finanzamt kann die zur Erstellung der Steuer-
reports genutzten Unterlagen und Dateien (z.B. Transak-
tionsübersichten oder CSV-Dateien) nachfordern. 

Hinweis: Vor der Auswahl einer solchen Software 
sollten Sie unbedingt prüfen, ob die erstellten Re-
ports den Vorgaben des neuen BMF-Schreibens 
bzw. den deutschen Steuergesetzen entsprechen. 

Um als Nachweis anerkannt zu werden, müssen die 
Steuerreports plausibel, vollständig und in sich 

schlüssig sein. Sie müssen das Finanzamt in die Lage-
versetzen, die zugrundeliegenden Transaktionen nach-
zuvollziehen. Dafür tragen Sie die Verantwortung. Daher 
sollten Sie Steuerreports immer kontrollieren und ggf. 
anpassen. Korrekturen stehen der Plausibilität nicht ent-
gegen, wenn Sie sie kenntlich machen und begründen. 
Außerdem sollten Sie sich regelmäßig Auszüge der Re-
porteinstellungen anfertigen (z.B. zur Bestimmung ange-
setzter Kurse und genutzter Verbrauchsfolgeverfahren 
wie Fifo) sowie Ausführungen zu den zugrundeliegenden 
ertragsteuerlichen Wertungen machen. 

Beispiel: Die manuelle Aufbereitung der automa-
tisch erstellten Steuerreports ist beispielsweise erfor-
derlich im Zusammenhang mit der einjährigen Halte-
frist, nach deren Ablauf Kryptowährungen im Privat-
vermögen steuerfrei veräußert werden können. Denn 
ob eine Veräußerung aus dem Privatvermögen er-
folgt und ob die Haltefrist bereits abgelaufen ist, kann 
die Software nicht wissen. 

Bei ausländischen und dezentralen Plattformen müs-
sen Sie erweiterte Aufzeichnungs- und Mitwirkungs-
pflichten erfüllen. Die Transaktionsübersichten sollten 
Sie nicht nur, sondern müssen Sie hier als Beweismittel 
regelmäßig und vollständig abrufen und lokal speichern. 
Bei dezentralen Plattformen besteht zudem die Heraus-
forderung, dass diese oft keine Transaktionsübersichten 
zur Verfügung stellen. Vielmehr müssen Sie hier mit ei-
ner Analysesoftware über den Public Key eine Transak-
tionsübersicht erstellen, aus der Sie dann mit Hilfe einer 
Reporting-Software den Steuerreport generieren.  

Beim Lending und Staking ist es zudem erforderlich, 
dass Überlassungsbeginn, -ende, -gegenstand, -entgelt 
und -konditionen bekannt sind. Entsprechende Informa-
tionen müssen auch im Steuerreport erfasst sein. 

Hinweis: Fehlende Aufzeichnungen und Datenver-
luste gehen zu Ihren Lasten. Insbesondere bei de-
zentralen Plattformen im Ausland sollten Sie Be-
weisvorsorge treffen. Die untenstehende Tabelle gibt 
Hinweise darauf, wie dies aussehen kann, insbeson-
dere wenn die Plattform selbst keine Möglichkeit zur 
automatisierten Auswertung bietet. 

Dokumentation der Transaktionen mit Kryptowährungen im Privatvermögen 

Kauf-
datum 

Erwerbs- 
art (z.B. 
Kauf, 
Airdrop) 

Name 
der  
Währung 

Kurs  
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che Ge-
bühren 

Ver-
kaufs-
datum 

Kurs in 
Euro 

Menge Ver-
kaufs-
kosten 



 
4 Die Besteuerung von Krypto-

währungen im Betriebsvermögen 

Einkünfte aus Kryptowährungen und Verkaufsgewinne 
sind im betrieblichen Bereich immer Betriebseinnah-
men und lösen Einkommen- und Gewerbesteuer aus. 
Hier greift keine Spekulationsfrist. Wenn An- oder Ver-
kaufsnebenkosten anfallen, die dem An- oder Verkaufs-
vorgang direkt zugeordnet werden können, können die-
se als Anschaffungs- oder Veräußerungskosten ge-
gengerechnet werden. 

Verkaufsverluste können unbeschränkt mit anderen 
Gewinnen des Gewerbebetriebs verrechnet werden. So 
kann der Verlust direkt in Anspruch genommen werden 
und muss nicht - wie im privaten Bereich - vor- bzw. zu-
rückgetragen werden. 

Kryptowährungen gelten steuerlich als nichtabnutzbare, 
materielle Wirtschaftsgüter. Beim Halten zu spekulativen 
Zwecken (üblicherweise kürzer als ein Jahr) sind sie als 
sonstige Vermögensgegenstände dem Umlaufvermö-
gen zuzurechnen. Ist eine Haltedauer von mehr als ei-
nem Jahr intendiert, sind sie dagegen dem Anlagever-
mögen zuzurechnen und dort bei den Finanzanlagen zu 
bilanzieren. Was hier zählt, ist also die Absicht, eine 
kurzfristige oder eine langfristige Investition einzugehen. 

Die Art der Bilanzierung führt zu verschiedenen Konse-
quenzen bei der Folgebewertung: Im Umlaufvermögen 
gilt das strenge Niederstwertprinzip, wonach handels-
rechtlich ggf. der gegenüber den Anschaffungskosten 
niedrigere Kurswert zum Bilanzstichtag angesetzt wer-
den muss. Im Anlagevermögen muss dagegen erst bei 
dauerhafter Wertminderung eine Abschreibung vorge-
nommen werden.  

Bei Kursverlusten kann eine steuermindernde sog. Teil-
wertabschreibung durchgeführt werden, wenn die 
Wertminderung voraussichtlich dauerhaft ist. Das gilt 
sowohl für Umlauf- als auch für Anlagevermögen. Sollte 
sich der Kurs später erholen, ist eine Zuschreibung bis 
zu den historischen Anschaffungskosten vorzunehmen. 
Dies führt zu steuerpflichtigen Erträgen. 

Die Gewinnermittlung kann entweder per Einnahmen-
überschussrechnung oder mittels Betriebsvermögens-
vergleich erfolgen.  

4.1 Trading 

In Deutschland stellt das Trading heutzutage die häu-
figste Form der Investition in Kryptowährungen dar. Die-
ser Handel kann sowohl im privaten Bereich stattfinden 
als auch eine gewerbliche Tätigkeit darstellen.  

Als gewerblich gilt eine Tätigkeit im Steuerrecht dann, 
wenn sie selbständig, nachhaltig und mit Gewinner-

zielungsabsicht ausgeübt wird und der Händler am 
wirtschaftlichen Verkehr teilnimmt. Auf die Anzahl der 
Transaktionen stellt das BMF bei der Qualifikation nicht 
ab, wohl aber auf einen „in kaufmännischer Weise ein-
gerichteten Geschäftsbetrieb“ und darauf, dass man „wie 
ein Händler“ am Markt auftritt. Dies kann dann gegeben 
sein, wenn ein Trader regelmäßig handelt und damit 
langfristig seinen Lebensunterhalt bestreitet. Der norma-
le Buy-and-hold-Anleger ist hier meist ausgeschlossen, 
da er nur langfristig von Kurssteigerungen profitiert. 

Wird das Trading als gewerblich eingestuft, stellen die 
Verkaufserlöse Betriebseinnahmen dar, die um die 
Anschaffungskosten der Coins gemindert werden kön-
nen. Fallen An- oder Verkaufsnebenkosten an, die dem 
An- oder Verkauf direkt zugeordnet werden können, 
können diese als Anschaffungs- oder Veräußerungs-
kosten geltend gemacht werden.  

Der Gewinn aus der Veräußerung von Kryptowährun-
gen unterliegt zum einen der Einkommensteuer und 
zum anderen der Gewerbesteuer. Eine steuerfreie Ver-
äußerung ist in der betrieblichen Sphäre nicht möglich. 
Die Einkommensteuerbelastung kann zwischen 0 % und 
45 % betragen. Zusätzlich können Solidaritätszuschlag 
von 5,5 % und Kirchensteuer von 8 % oder 9 % anfallen. 
Die Höhe der Gewerbesteuer hängt vom jeweiligen He-
besatz der Gemeinde ab. Im Bundesdurchschnitt beläuft 
sich diese jedoch ab Überschreiten des Freibetrags 
von 24.500 € (für Einzelunternehmen und Personenge-
sellschaften) auf ca. 14 %. 

4.2 Mining 

Die steuerliche Würdigung des Mining hängt ganz davon 
ab, wie geschürft wird. Die bekannten Arten sind das So-
lo, das Pool und das Cloud Mining. (Die Begrifflichkeiten 
wurden unter Punkt 2.2 erläutert.) 

Das Cloud Mining stellt nur in den seltensten Fällen ei-
ne gewerbliche Tätigkeit dar, nämlich wenn es von einer 
Personen- oder Kapitalgesellschaft betrieben wird. Bei 
natürlichen Personen liegt immer eine private Vermö-
gensverwaltung vor. 

Anders sieht es beim Solo und beim Pool Mining aus. 
Hier nimmt man schon dadurch am allgemeinen wirt-
schaftlichen Verkehr teil, dass man anderen Netzwerk-
teilnehmern - allein oder im Pool - seine Rechenleistung 
zur Verfügung stellt. Dafür spricht beispielsweise auch 
die Neuanschaffung oder Erweiterung der eigenen Hard- 
und Software.  

Beim Solo und beim Pool Mining vermutet das Finanz-
amt grundsätzlich eine gewerbliche Tätigkeit. Stehen 
aber unverhältnismäßig hohe Anschaffungskosten für 
Soft- und Hardware sehr geringen oder unregelmäßigen 
Einkünften gegenüber, was bei Solo Mining die Regel 
sein dürfte, wird das Finanzamt die Gewinnerzielungs-
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absicht des Miners prüfen. Stellt es dabei eine sog. 
Liebhaberei fest, wird es den Betriebsausgabenabzug 
(auch rückwirkend) aberkennen. 

Die Erträge aus dem Solo und dem Pool Mining sind - je 
nach Gewinnermittlungsart - im Zeitpunkt des Zuflusses 
oder bei Entstehen des Anspruchs als Betriebsein-
nahmen zu erfassen. Die Kosten der genutzten Soft- 
oder Hardware können als Betriebsausgaben gegenge-
rechnet oder über drei Jahre verteilt abgeschrieben 
werden. Weitere Kosten - etwa für Strom, zur Finanzie-
rung oder auch zur Beratung in diesem Bereich - können 
ebenfalls als Betriebsausgaben abgezogen werden. 

So ergibt sich ein Gewinn oder ein Verlust, der steuerlich 
zu erklären ist. Die erzielten Gewinne unterliegen in der 
Folge der Einkommen- und der Gewerbesteuer. Zu der 
Höhe der Steuerbelastung und den Möglichkeiten der 
Gewinnermittlung siehe Punkt 4. 

4.3 Staking 

Beim Staking gibt es unterschiedliche Gestaltungen:  

 Das Standard-Staking wurde in Punkt 1.1 beschrie-
ben. Dabei hinterlegt man lediglich Coins in seiner
Wallet, um dadurch passiv Einnahmen zu generie-
ren.

 Anders sieht es beim sog. Delegated Proof of Stake
aus, bei dem man aktiv werden muss, um Einnah-
men zu generieren (z.B. indem man Programmier-
leistungen erbringt).

Wenn sich ein Anleger beim Staking aktiv am Netzwerk 
beteiligt, entsteht ein Gewerbebetrieb. So ist es bei-
spielsweise bei der Kryptowährung Lisk, bei der sich die 
Delegates regelmäßig wählen lassen müssen und erst 
durch die Wahl Rewards zugewiesen bekommen.  

Auch bei den Erträgen aus dem Staking gilt für die Er-
fassung als Betriebseinnahmen das Zufluss-Abfluss-
Prinzip, wenn die Einnahmenüberschussrechnung ge-
wählt wird. Erfolgt die Gewinnermittlung mittels Betriebs-
vermögensvergleich, gelten die Erträge im Zeitpunkt der 
Entstehung des Anspruchs als Betriebseinnahmen. 

Die erzielten Gewinne unterliegen in der Folge zum ei-
nen der Einkommensteuer und zum anderen der Ge-
werbesteuer. Hier gilt wieder dasselbe wie unter Punkt 
4.1 beschrieben. 

4.4 Lending 

Lending erfolgt dann im gewerblichen Bereich, wenn die 
Coins explizit dem Betriebsvermögen zugeordnet 
werden. Durch Lending allein kann noch kein Gewerbe-
betrieb entstehen, weil in diesem Fall die private Vermö-

gensverwaltung im Vordergrund steht. Für die steuerli-
che Behandlung sei hier auf die Beschreibung in den 
vorherigen Kapiteln verwiesen.  

4.5 Sonderfall Airdrop 

Anders als im Privatbereich sind Airdrops in der betrieb-
lichen Sphäre - unabhängig von aktivem Handeln oder 
einer zufälligen Zuweisung - immer steuerpflichtige  
Betriebseinnahmen. Steuerlich gilt das zuvor Beschrie-
bene auch für Airdrops im Betriebsvermögen.  

4.6 Sonderfall Fork 

Während Forks in der privaten Sphäre steuerfrei bleiben, 
sind die dabei erhaltenen neuen Coins im gewerblichen 
Bereich als Betriebseinnahmen zu erfassen. Für die 
steuerliche Behandlung sei hier ebenfalls auf die Be-
schreibung in den vorherigen Kapiteln verwiesen. 

4.7 Umsatzsteuerliche Beurteilung 

Mit einem Urteil aus dem Jahr 2015 schuf der Europäi-
sche Gerichtshof die Grundlage für erste umsatzsteuer-
liche Beurteilungen im Kryptokosmos. Damals beschäf-
tigte er sich mit der Frage, ob der Handel mit Kryp-
towährungen steuerpflichtig oder -frei ist und folglich 
mit oder ohne Umsatzsteuer erfolgen muss, und kam 
zu dem Schluss, dass die Steuerbefreiung gegeben ist. 

Das BMF griff diese Fragestellung 2018 auf und stellte 
klar, dass der Handel mit Kryptowährungen umsatzsteu-
erfrei und das Mining in manchen Konstellationen nicht 
steuerbar ist. Außerdem sei der Umtausch einer virtuel-
len in eine gesetzliche Währung und umgekehrt zwar 
steuerbar, aber steuerbefreit. 

Herausgearbeitet wurde dabei jedoch auch, dass bei 
sog. anderen Dienstleistungen - wie beispielsweise 
Beratungstätigkeiten -, bei denen Kryptowährungen als 
Gegenleistung angenommen werden, also als Zah-
lungsmittel dienen, die umsatzsteuerliche Behandlung 
wie üblich erfolgt. 

5 Die Dokumentation von Trans-
aktionen im Betriebsvermögen 

Zu den Mitwirkungs- und Aufzeichnungspflichten bei 
Transaktionen im Betriebsvermögen gilt das unter 
Punkt 3 Gesagte sinngemäß. Allerdings hat sich für be-
triebliche Anleger noch keine Analysesoftware zur Gene-
rierung von Steuerreports etabliert. 

Für Betriebsvermögen müssen Sie zudem die allgemei-
nen Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten be-
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achten. Insbesondere sind die erforderlichen Buchungen 
zur Abbildung der Kryptotransaktionen einzeln, vollstän-
dig, richtig, zeitgerecht und geordnet vorzunehmen. Ver-
änderungen an den Buchungen (z.B. Stornierungen) 
müssen dokumentiert werden.  

Grundsätzlich gilt im betrieblichen Bereich die Einzel-
aufzeichnungs- und Belegpflicht. In der Praxis besteht 
zwar das Problem, dass man als Anleger von zentralen 
Kryptobörsen in der Regel keine Einzelbelege erhält, 
sondern nur zusammenfassende Transaktionsübersich-
ten. Letztere reichen allerdings als Beleg für das Fi-
nanzamt aus.  

Hinweis: Wichtig ist, dass Sie solche elektronisch 
empfangenen Belege elektronisch speichern und 
aufbewahren (z.B. als PDF-Datei). Screenshots oder 
Papierausdrucke akzeptiert das Finanzamt im be-
trieblichen Bereich nicht. 

Dezentrale Handelsplattformen stellen in der Regel kei-
ne Transaktionsübersichten bereit. Hier können Sie Ihre 
Transaktionen nur mittels der öffentlich einsehbaren 
Blockchain belegen und mit einer Analysesoftware aus-
werten. Die erstellten Auswertungen sollten Sie unbe-
dingt speichern (z.B. als CSV-Datei). 

Darüber hinaus gelten die Grundsätze zur ordnungs-
mäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, 
Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form 
sowie zum Datenzugriff (GoBD). Elektronische Doku-
mente sollten Sie in ein Datenmanagementsystem ein-
pflegen, damit eine Dokumentation von Änderungen so-
wie eine Suchfunktion gewährleistet sind. Dies ermög-
licht zudem bei einer Betriebsprüfung den Zugriff des Fi-
nanzamts auf die Daten.  

Sofern Sie eine spezielle Software zur Erfüllung Ihrer 
Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten einsetzen, 
fordert die Finanzverwaltung außerdem eine Verfah-
rensdokumentation. Diese muss die Datenverarbeitung 
ab dem Abruf der Transaktionsdaten von einer Kryp-
tobörse bis zur Erfassung der Daten in der Buchführung 
darstellen und eine Beschreibung der genutzten Soft-
ware enthalten.  

Hinweis: Bei der Wahl des Software-Anbieters sollte 
es daher ein wichtiges Kriterium sein, ob dieser be-
reits eine Verfahrensdokumentation oder zumindest 
Teile davon für das Produkt mitliefern kann. 

Für die Belege zu Ihren Transaktionen mit Kryptowäh-
rungen gelten die üblichen Aufbewahrungsfristen von 
sechs Jahren für geschäftliche Korrespondenz im Zu-
sammenhang mit den Transaktionen, von acht Jahren 
für Buchungsbelege und von zehn Jahren für alle weite-
ren Unterlagen.  

6 Erbschaft- und Schenkungsteuer 

Erhalten Sie Kryptowährungen durch Erbschaft oder 
Schenkung, lassen sich diese für steuerliche Zwecke mit 
Gold oder Fremdwährungen vergleichen, die steuer-
pflichtig sind. Für die Bewertung ist der Zeitpunkt der 
Schenkung oder des Erbes relevant. Dies kann in der 
Praxis dann zu Problemen führen, wenn der Preis der 
Kryptowährung zu diesem Zeitpunkt weit über dem Preis 
lag, der später dem Erben oder dem Beschenkten zu-
gänglich gemacht wurde. 

Beispiel: Der Sohn des vermögenden Herrn Müller 
erbt am 16.04.2024 100 Bitcoin bei einem Wert von 
50.000 € je Bitcoin. Der Preis der Kryptowährung fällt 
innerhalb weniger Tage auf 30.000 €. 

Die Versteuerung der Erbschaft erfolgt mit dem Preis 
von 50.000 € je Bitcoin. Es ist für die steuerliche Be-
trachtung unerheblich, dass der Preis danach um 
20.000 € je Bitcoin gefallen ist. Hierdurch kann - je 
nach Steuersatz und endgültiger Steuerbelastung - 
dem Sohn ein erheblicher finanzieller Nachteil ent-
stehen. 

Sowohl bei der Erbschaft- als auch bei der Schenkung-
steuer greift die sog. Fußstapfentheorie. Das bedeutet, 
dass der Erbe oder Beschenkte in die Fußstapfen des 
Erblassers oder Schenkers tritt und die ursprünglichen 
Anschaffungswerte und -zeitpunkte übernimmt. Damit 
kann er die Coins steuerfrei veräußern, wenn der Erb-
lasser oder Schenker diese länger als ein Jahr gehalten 
hat. Dies gilt ebenfalls, wenn Erblasser und Erbe oder 
Schenker und Beschenkter zusammen die Spekulations-
frist von einem Jahr überschreiten.  

Hinweis: Die Materie ist komplex und von ständiger 
Veränderung gekennzeichnet. Auch die steuerliche 
Würdigung wird sich sicherlich noch weiterentwi-
ckeln. Wir begleiten Sie gern auf diesem Weg und 
helfen Ihnen, bei Ihren Investitionen immer die steu-
erlich günstigste Lösung zu finden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. 
Diese Information ersetzt nicht die individuelle Beratung! 
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